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 �  EHRENKIRCHEN
Tel.: 07633 804-0  Fax: 07633 804-20
www.ehrenkirchen.de

Montag 08:00 - 12:00 Uhr
  14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr
  14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

 �  NORSINGEN
Tel.: 07633 3307  Fax: 07633 933707
E-Mail: norsingen@ehrenkirchen.de

Sprechstunden des Ortsvorstehers
Hermann-Joseph Krieg
Mittwoch   16:30-18:30 Uhr

 �  OFFNADINGEN
Tel.: 07633 3270
E-Mail: offnadingen@ehrenkirchen.de

Sprechstunden des Ortsvorstehers 
Thomas Strub 
Donnerstag   18:00-19:00 Uhr

 �  SCHERZINGEN
Tel.: 07664 / 9150778  
E-Mail: scherzingen@ehrenkirchen.de

Sprechstunden des Ortsvorstehers
Sebastian Jenne
Nach Vereinbarung

 � IMPRESSUM:
Herausgeber: Gemeinde Ehrenkirchen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Thomas Breig oder der/die von ihm Beauftragte/n

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw.  
die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für die 
Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine Gewähr 
übernommen.  

Für den Anzeigenteil/Druck:  
Primo-Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45,  
78333 Stockach, Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

NOT- UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
GEMEINDEVERWALTUNG EHRENKIRCHEN

Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8:30 Uhr und endet um 8:30 Uhr am darauf folgenden Tag: 

Freitag, 10.01.
Hardt-Apotheke, 
Schwarzwaldstr. 16 A, 79258 Hart-
heim am Rhein, Tel. 07633 13355
Apotheke am Berliner Tor, Breisa-
cher Str. 86, 79110 Freiburg,
Tel. 0761 88895800
 
Samstag, 11.01.
Stadt-Apotheke Staufen, 
Hauptstr. 15, 79219 Staufen im 
Breisgau, Tel. 07633 6263
Fontane-Apotheke Freiburg, 
Bugginger Str. 54, 79114 Freiburg, 
Tel. 0761 41703 

Sonntag, 12.01.
Bären-Apotheke am Basler Tor, 
Christoph-Mang-Str. 18-20, 79100 
Freiburg, Tel. 0761 48877011
Frida-Apotheke Stühlinger, Ferdin-
and-Weiß-Str. 119, 79106 Freiburg, 
Tel. 0761 286277
 
Montag, 13.01.
K & K-Apotheke Merzhausen, 
Hexentalstr. 7, 79249 Merzhausen, 
Tel. 0761 459450
Blasius-Apotheke, 
Habsburger-str. 131, 79104 Freiburg, 
Tel. 0761 34220

Dienstag, 14.01.
Bad Apotheke Krozingen, Bahnhof-
str. 23, 79189 Bad Krozingen, 
Tel. 07633 92840
Brunnen-Apotheke Freiburg, 
Bertoldstr. 8, 79098 Freiburg, 
Tel. 0761 32999
 
Mittwoch, 15.01.
Hexental-Apotheke Merzhausen, 
Dorfstr. 5, 79249 Merzhausen, 
Tel. 0761 403366
Zollmatten-Apotheke Heitersheim, 
Poststr. 22, 79423 Heitersheim, 
Tel. 07634 510511 

Donnerstag, 16.01.
Stadt-Apotheke Staufen, 
Hauptstr. 15, 79219 Staufen im 
Breisgau, Tel. 07633 6263
Blasius-Apotheke, 
Habsburgerstr. 131, 79104 Freiburg, 
Tel. 0761 34220
 
Freitag, 17.01.
easyApotheke Freiburg im Hbf, Bis-
marckallee 13, 79098 Freiburg,
 Tel. 0761 2967780
Bernlapp-Apotheke, Reutebach-
gasse 2, 79108 Freiburg, 
Tel. 0761 53827

APOTHEKENBEREITSCHAFTSDIENSTE

An den Wochenenden und Feiertagen sowie zu 
den sprechstundenfreien Zeiten stehen niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte ihren Pantientinnen 
und Patienten für die Notfallversorgung zur Verfü-
gung. Bitte wählen Sie für den ärztlichen Notdienst 
die Rufnummer

116 117 
Über die Leitstelle wird Ihnen ein diensthabender 
Arzt vermittelt, sofern der eigene Hausarzt oder 
behandelnde Facharzt nicht erreichbar ist.  Akut le-
bensbedrohliche Notfälle werden weiterhin vom 
Rettungsdienst versorgt, der wie gewohnt unter der 
Rufnummer 112 zu erreichen ist. 

Bereitschaftspraxen
Informationen zu den Bereitschaftspraxen finden 
Sie unter https://www.kvbawue.de/patienten/
praxissuche/notfallpraxis-finden 

Zahnärztlicher Notfalldienst
Zahnärztlicher Notfalldienst
https://www.kzvbw.de/patienten/
zahnarzt-notdienst/ 

Tierärztlicher Notdienst 
0180 584 3763

Apothekennotdienstbereitschaft
tagesaktuell unter www.aponet.de

NOTFALLDIENST DER ÄRZTE

SOZIALE DIENSTE
Sozialstation Mittlerer Breisgau
Prälat-Stiefvater-Weg 3,
79238 Ehrenkirchen
Verwaltung, Tel. 07633 9533-0
Geschäftsführung: Frau Meister,
Tel.: 07633 953310
Vermittlung Hausnotruf,
Tel.: 07633 9533-0
Vermittlung Essen auf Rädern und
Mobiler Sozialdienst, Tel.: 07633 9533-0
 
Pflegestützpunkt Bad Krozingen
Grabens. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de
Unabhängige, individuelle und kostenfreie 
Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege
Christiane Gehring 0761 2187 - 2974
oder  0761 2187 -2973, -2972, -2971

Altenpflegeheim Prälat-Stiefvater-Haus
Prälat-Stiefvater-Weg 2
Pflegedienstleitung: Frau Kanzler
Tel.: 07633 9339-0

Familienwerk Sölden
Einsatzleitung für Ehrenkirchen Frau Birk
Tel.: 07664-4058069, 
Mobil: 0176 1761 2624
karin.birk@familienwerk-soelden.de

Tafelladen Bad Krozingen – 
Bahnhofstr. 17
Montag, Mittwoch, 
Freitag 13:30-15:30 Uhr
Dienstag, Donnerstag 11:30-13:30 Uhr

Kleiderladen
Montag, Mittwoch, 
Freitag 13:00-15:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 11:00-13:00 Uhr

Annahme von Spenden
Montag bis Freitag 8:00-13:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Bürozeiten
Montag bis Freitag 8:00-13:00 Uhr
Tel.: 07633 923 1561
E-Mail: tafel-staufen@caritas-bh.de

Technischer Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Öffnungszeiten: 
07633 804-95
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Weitere Informationen findet ihr auf Instagram bei: 
omj_ehrenkirchen_bollschweil
Die Offenen Treffs sind jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 
22 Uhr. Für Beratung meldet euch einfach und wir finden einen Ter-
min.

Bei Fragen, Ideen und Problemen erreicht ihr uns per 
E- Mail an becker@cjw.eu oder 
malzkorn@cjw.eu sowie telefonisch unter 
0151 16240951 und 0176 41049381.

Forum Eine Welt Ehrenkirchen

Liebe Freundinnen und Freunde von FORUM eine Welt, 
dank eurer Unterstützung haben wir zu Beginn des neuen Jahres 
4.000 € nach El Salvador und 2.000 € nach Peru geschickt. Die 
Freude war riesengroß bei den Verantwortlichen Wilfried Woit-
schek für Peru und Rudi Reitinger für El Salvador; sie haben sich 
per Mail gemeldet, dass das Geld angekommen ist.
 
Winfried Woitschek schrieb:
„Liebe Biggi, ...... bedanke ich mich für deine Mail mit den guten 
Wünschen und der Mitteilung betr. Spende, gib den Dank bitte an 
alle vom Team weiter! - gern denke ich an den Besuch bei Euch zu-
rück und hoffe, dass es Euch gut geht.
Januar und Februar sind hier Ferienmonate und das neue Schul-
jahr beginnt in der Regel am ersten Montag im März, der Unterricht 
etwas später!!!
In der Ferienzeit sind wir beim Reparieren etc. was Constantino und 
Miguel machen; für beide fällt also der Lohn an und weitere Aus-
gaben sind die notwendigen Materialien..., im Februar stehen dann 
Einkäufe für das neue Schuljahr an! - die Schüler-innen bezahlen 4,- 
Soles und die Lehrer 9.- pro Tag (4.- S = 1,- E) an dem sie in der Alber-
gue sind, also etwa 20 Tage im Monat, einige Jugendliche können 
diesen Betrag aber nicht aufbringen !....“

Dienstbetrieb im Rathaus
Um Wartezeiten zu minimieren, möchten wir Sie bitten, weiterhin Termine zu vereinbaren.
 
Unsere Sprechzeiten sind von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und Montag und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr.
Das Rechnungsamt ist am Donnerstagnachmittag geschlossen.
 
Das Team Bürgerbüro erreichen Sie zur Terminvereinbarung wie folgt
Meier, Lea - Tel. 07633 804-22 lea.meier@ehrenkirchen.de
Burgert, Lena - Tel. 07633 804-21 lena.burgert@ehrenkirchen.de
Kindel, Melanie - Tel. 07633 804-23 melanie.kindel@ehrenkirchen.de
 
Die Haupteingangstüre ist geöffnet, an der Zwischentüre klingeln Sie bitte bei „Bürgerbüro“. 
Gerne kümmern wir uns um Ihre Anliegen und sind für Sie da.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!

Und Rudi Reitinger:
... Freunde und Bekannte von monatlich festen Überweisungen für 
dieses Projekt zu überzeugen. Seit einigen Jahren jedoch wird die-
ses Kleinprojekt regelmäßig vom Forum Eine Welt in Ehrenkirchen 
unterstützt, so dass sich unsere jungen Stipendiaten in den Wohn-
heimen keine so großen Sorgen mehr um ihre täglichen Mahlzeiten 
machen müssen, sondern sich voll ihren Schulaufgaben widmen 
können...“
 
Nach den Dankesbriefen aus Peru und El Salvador sind wir erneut 
motiviert, unsere Arbeit fortzusetzen. Wir sind wie gewohnt für Sie 
freitags zwischen 15 und 18 Uhr in der Schloßstraße 7 in Kirch-
hofen für Sie da.
 
Wir freuen uns auf euren Besuch, damit wir mit eurer Hilfe
 „DIE WELT EIN STÜCK FAIRBESSERN“  können.

Eurer Team vom Forum Eine Welt Ehrenkirchen

AK Ortsgeschichte

Die Mitglieder des Arbeitskreises wünschen allen Einwohnern 
ein gutes, gesundes Jahr 2025!
 
In der letzten Zeit wurden wir häufig von jüngeren Besuchern ange-
sprochen, dass sie kein Klassenfoto ihrer Eltern in unserem Klassen-
zimmer im Schloss finden.

Wenn wir keines haben, können wir auch keines aufhängen - des-
halb die Bitte: Falls Sie noch ein Foto aus Schultagen im Schloss 
haben, bringen Sie es zum Abfotografieren vorbei.
 
Sie finden bei uns auch kleine Geschenkideen, z. B. die Kaffeetasse 
oder das schöne Weinglas vom Förderverein mit dem Schloss als 
Logo oder ein Fläschchen Wein mit besonderem Etikett. Schwen-
diturm, Klassenzimmer und Gewölbekeller können Sie ebenfalls 
immer gerne anschauen. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken.
 
Donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr sind wir im Schloss anzutref-
fen und freuen uns über Ihr/euer Interesse.

Mobile Jugendsozialarbeit
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Offenlage des Fachgutachtens 
 „Kommunale Wärmeplanung der Gemeinde 
Ehrenkirchen“
Die kommunale Wärmeplanung ist für Gemeinden ein wichtiger 
Prozess, um die Klimaschutzziele im Wärmebereich zu erreichen. 
Durch die kommunale Wärmeplanung entwickeln die Gemeinden 
eine Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen Wärmever-
sorgung und tragen damit zur Erreichung des Ziels eines klimaneu-
tralen Gebäudebestands bis zum Jahr 2040 bei. 
Um dem Anspruch einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung entspre-
chend § 27 KlimaG BW gerecht zu werden, wird das Fachgutachten 
„Kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Ehrenkirchen“ mit In-
formationen zur Akteursbeteiligung, Bestandsanalyse, Potenzial-
analyse, dem Zielszenario Klimaneutraler Gebäudebestand 2040, 
der Kommunalen Wärmewendestrategie, den Steckbriefen für die 
Ortsteile und weiteren Informationen nun offengelegt. 
Der Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung liegt in der Zeit vom 
10. Januar 2025 bis einschließlich 3. Februar 2025 auf der Home-
page der Gemeinde öffentlich aus: https://ehrenkirchen.de/um-
welt-klimaschutz/kommunale-waermeplanung/ 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich 
(Gemeinde Ehrenkirchen, Jengerstraße 6, 79238 Ehrenkirchen) oder 
per E-Mail vorgebracht werden an: silke.zipfel@ehrenkirchen.de 
Die Kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Ehrenkirchen wird 
durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg gefördert (Förderkennzeichen: BWKWP23130)

Vollsperrung der Niederdorfstraße
In der Niederdorfstraße muss der Regenwasserkanal auf Höhe des 
Anwesens Haus 28 ausgetauscht werden. Die Arbeiten sind nur 
unter Vollsperrung der Niederdorfstraße möglich. Die Bauarbeiten 
sind für die Zeit vom 13. bis 24. Januar geplant. Der Verkehr wird 
während der Bauzeit über die Markstraße und die Staufener Straße 
umgeleitet. Die Vollsperrung wird jedoch nur ausgeführt, wenn es 
die Wetterlage zulässt; sonst wird der Termin verschoben. 
Der Busverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen. Lediglich die 
Haltestelle der Linie 7208 in Fahrtrichtung Bad Krozingen/Staufen 
wird während der Bauzeit verlegt und befindet sich dann gegen-
über des Rathauses.

EHRENKIRCHEN
AKTUELL

Wahlbekanntmachung
Die Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 
23.02.2025 ist auf unserer Homepage 
www.ehrenkirchen.de eingestellt.

Schablonen für sehbehinderte und blinde 
Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 21. Deutschen Bundestags am 
23. Februar 2025 sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe auf-
gerufen.
 
Wie kann die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben 
werden, wenn man so schlecht sieht, dass man den Stimmzettel 
selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten 
die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusen-
dung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.
 
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die 
Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf 
der Schablone sind in großer, tastbarer Schrift Erläuterungen an-
gebracht. Zusammen mit der Schablone wird - ebenfalls kosten-
los - eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen 
CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die Benutzung 
der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des Stimmzettels 
vollständig aufgesprochen und auch darauf hingewiesen, falls eine 
entsprechende Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist.
 
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, die 
sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die Schablo-
ne und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen 
Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenver-
bänden an unter Telefon 0761 36122.

Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittel-
ten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Ad-
ressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubi-
läen an Mandatsträger, Presse oder Rund-
funk und gegen die Datenübermittlung an 
das Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 

Erinnerung! 
Selbstablesung der Wasserzähler
Am 12. Dezember 2024 wurden die Selbstablesebriefe für die 
Wasserzähler zugesandt. Falls Sie keinen Selbstablesebrief er-
halten haben oder Sie Ihren Zählerstand noch nicht mitgeteilt 
haben, bitten wir Sie dringend, uns den Zählerstand zu über-
mitteln. 
Folgen Sie hierzu dem Link https://www.ehrenkirchen.de/was-
serzaehlererfassung/
Dort können Sie unter Angabe von Buchungszeichen und Zäh-
lernummer den aktuellen Stand eintragen und an das Rathaus 
absenden. 
Falls Sie keinen Internetzugang haben, bitten wir um telefoni-
sche Mitteilung von Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12:00 
Uhr unter der Nummer 07633 804-44 oder senden Sie eine 
E-Mail an carmen.bruchmann@ehrenkirchen.de 
Sollte uns bis zum 16. Januar 2025 kein Zählerstand vorliegen, 
müssen wir den Verbrauch schätzen.
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Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 
80. und 90. Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubi-
läum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus dem Staatsminis-
terium zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Mi-
nisterpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem 
Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienna-
me, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das 
Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an eine öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühe-
ren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder der-
zeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffent-
lich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Über-
mittlung mitgeteilt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei 
Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der be-
troffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. 
Wir bitten um Verständnis, dass ein Widerspruch zu den beschriebe-
nen Weitergaben von Daten nur schriftlich und nicht telefonisch ent-
gegengenommen werden kann. Entsprechende Vordrucke werden bei 
Frau Meier, Zimmer 0.1, ausgehändigt.

Pflichten der polizeilichen An- und  
Abmeldung nach dem Meldegesetz
Es kommt immer wieder vor, dass sich Einwohner unserer Gemeinde 
erst nach vielen Wochen, Monaten oder vereinzelt gar nach Jahren 
beim Meldeamt der Gemeinde Ehrenkirchen polizeilich anmelden. 
Aus diesem Grund weisen wir nachfolgend auf die aktuelle Rechts-
lage hin:
 
§ 17 BMG
An- und Abmeldung
 
(1)  Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen 

nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden.
(2)  Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung im 

Inland bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. Eine Abmeldung ist 
frühestens eine Woche vor Auszug möglich; die Fortschreibung 
des Melderegisters erfolgt zum Datum des Auszugs.

(3)  Die An- oder Abmeldung für Personen unter 16 Jahren obliegt 
denjenigen, in deren Wohnung die Personen unter 16 Jahren 
einziehen oder aus deren Wohnung sie ausziehen. Neugebore-
ne, die im Inland geboren wurden, sind nur anzumelden, wenn 
sie in eine andere Wohnung als die der Eltern oder der Mutter 
aufgenommen werden. Ist für eine volljährige Person ein Pfleger 
oder ein Betreuer bestellt, der den Aufenthalt bestimmen kann, 
obliegt diesem die An- oder Abmeldung.

(4)  Die Standesämter teilen den Meldebehörden unverzüglich die 
Beurkundung der Geburt eines Kindes sowie jede Änderung des 
Personenstandes einer Person mit.

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, die Mel-
depflichten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erfüllt. Dies kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Für 
jede mit Hauptwohnsitz gemeldete Person erhält die Gemeinde 
Ehrenkirchen Zuschüsse bzw. Einkommenssteueranteile in nicht 
unerheblicher Höhe vom Land Baden-Württemberg. Durch recht-
zeitige Anmeldungen werden so die übrigen Gemeindeeinwohner 
aus steuerlicher Sicht entlastet. Im Sinne einer gerechten Steuer 
bzw. Lastenverteilung aller Einwohner bitten wir um Vornahme der 
Meldepflichten innerhalb der gesetzlichen Fristen. In diesem Sinne 
appellieren wir auch an die Vermieter, evtl. Neumieter auf die Pflicht 
zur polizeilichen Anmeldung hinzuweisen.
 

Wichtige Information an alle Wohnungsgeber
Zum 01.11.2015 trat das neue Bundesmeldegesetz in Kraft, wo-
nach der Wohnungsgeber verpflichtet ist, bei der Anmeldung 
mitzuwirken. Hierzu hat der Wohnungsgeber der meldepflichti-
gen Person den Einzug schriftlich zu bestätigen. Das entsprechende 
Formular wird von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt 
oder kann auf der Gemeindehomepage www.ehrenkirchen.de 
unter der Rubrik Downloads heruntergeladen werden. Wohnungs-
geber ist eine Person, welche dem Einziehenden unabhängig vom 
Eigentum, die Wohnung zur Verfügung stellt. Für Personen, die zur 
Untermiete wohnen, ist der Hauptmieter Wohnungsgeber.
 

Neue Gutscheinhefte 2025 zum Landes- 
familienpass
Das Gutscheinheft, das in Verbindung mit dem Landes-Familien-
pass für das jeweils laufende Jahr Gültigkeit hat, liegt beim Bürger-
meisteramt vor und kann von den Familienpassinhabern abgeholt 
werden. Die Bürgermeisterämter geben das Gutscheinheft 2025 an 
die bisherigen Inhaber der Landes-Familienpässe ohne neuen An-
trag aus.
Um eine missbräuchliche Benutzung des Gutscheinheftes auszu-
schließen, ist – entsprechend der bisherigen Praxis – bei Abholung 
eines neuen Gutscheinheftes durch Familien, die bereits einen Pass 
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besitzen, die fortdauernde Berechtigung nachzuweisen, soweit dies 
nicht offenkundig ist.
 
Einen Landes-Familienpass können erhalten:
•	 Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, 

die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben;
•	 Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kin-

dergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;
•	 Familien mit einem kindergeldberechtigten schwerbehinderten 

Kind mit mindestens 50 v. H. Erwerbsminderung;
•	 Familien die Hartz IV-oder kinderzuschlagsberechtigt sind, die 

mindestens mit einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben;

•	 Familien die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig. 
In allen Bereichen steht Ihnen Frau Meier, Tel. 07633 804-22, E-Mail: 
lea.meier@ehrenkirchen.de gerne zur Verfügung.

Information zur Rentenberatung
Die Gemeinde Ehrenkirchen lässt die Rentenangelegenheiten der 
Bürgerinnen und Bürger direkt vom Versichertenberater der Dt. 
Rentenversicherung, Herrn Hans Krix, bearbeiten. 
Herr Krix nimmt aktuell ausschließlich Rentenanträge entge-
gen. Für Auskünfte, Kontenklärung und Beratung wenden Sie sich 
bitte direkt an die Deutsche Rentenversicherung: Telefonservice für 
Auskünfte und Beratungen im Regionalzentrum Freiburg, Heinrich-
von-Stephan-Straße 3, 79100 Freiburg unter Tel. 0761 207070.
Daneben stehen auch die umfangreichen Online-Dienste zur Ver-
fügung. So ist es zum Beispiel möglich, Rentenanträge elektronisch 
über den online-DiensteServices zu stellen, einen Versicherungs-
verlauf anzufordern oder verschiedene Online-Rechner zu nutzen. 
Für Rentenanträge die dringend gestellt werden müssen, steht 
Ihnen Herr Krix von der Rentenversicherung weiterhin im Rathaus 
zur Verfügung. Nächster Termin: 23. Januar 2025. 
Wenden Sie sich bitte zur Terminabsprache an das Rathaus in Ehren-
kirchen unter den folgenden Rufnummern:
Tel. 07633 804-17 Frau Lay, 804-21 Frau Burgert,
804-22 Frau Meier, 804-23 Frau Kindel

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Kommunale Geschwindigkeitsmessungen durch den Landkreis
Folgende Geschwindigkeitsmessungen wurden vom Landkreis per 
Lichtschranke durchgeführt:
 

Datum: 09.12.2024

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 30

Messpunkt: OT Norsingen, B 3

Einsatzzeit: 07:41-11:00 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 460

Beanstandungen: 15

Höchstgeschwindigkeit: 51

  
Datum: 10.12.2024

Zul. Höchstgeschwindigkeit: 30

Messpunkt: Staufener Straße

Einsatzzeit: 10:35-16:30 Uhr

Gemessene Fahrzeuge: 629

Beanstandungen: 18

Höchstgeschwindigkeit: 46

Aktuelle Mitteilung Ihrer Polizei
Betrug beim Online-Trading
UNSERE FAKTEN:
Die Aussicht auf leicht verdientes Geld lockt aktuell viele Menschen 
auf unseriöse Trading-Plattformen im Internet. Die Opfer investie-
ren im Glauben, gut beraten worden zu sein und sehen ihr Geld nie 
wieder.
 
HINTERGRÜNDE: 
Die Internetseiten der Cyberkriminellen werben mit Markenzeichen 
bekannter Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder 
positiven Erfahrungen Anderer und versprechen hohe Renditen. In-
teressierte werden nach der Registrierung direkt von einer angebli-
chen Brokerin oder einem angeblichen Broker kontaktiert und dazu 
gedrängt, eine erste kleine Investition zu tätigen. Der Wunsch auf 
die Auszahlung der schnell erzielten Gewinne wird aus unterschied-
lichen Gründen abgelehnt.

Mitteilung der unteren Jagdbehörde vom 
19.12.2024
Aufgrund dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald aktu-
ell angezeigten Vorkommnissen hinsichtlich freilaufender und 
wildernder Hunde in verschiedenen Gemeinden im Hexental 
weist die untere Jagdbehörde des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald alle Hundehalter auf folgende geltende Rechts-
grundlagen hin:

Nach § 67 Abs. 2 Nr. 10 des Jagd- Wildtiermanagementgesetzes 
(JWMG) handelt vorsätzlich oder fahrlässig ordnungswidrig, wer 
seinen Hund in einem nicht befriedeten Teil des Jagdbezirkes 
ohne ausreichende Sicherungsmaßnahmen gegen dessen 
Entkommen oder außerhalb seiner Einwirkung freilaufen 
lässt. Diese Vorschrift dient dem Schutz des Wildes, da immer die 
Gefahr besteht, dass ein Hund ohne die entsprechende Aufmerk-
samkeit seines Führers auf eine Wildfährte oder -spur stößt und 
die Verfolgung aufnimmt. Nicht befriedete Teile des Jagdbezirkes 
sind alle Flächen die sich außerhalb des Ortskerns befinden, nicht 
zum ständigen Aufenthalt von Menschen dienen oder nicht voll-
ständig umzäunt sind. Außerhalb der Einwirkung des Hundefüh-
rers ist der Hund,
 
•	 wenn dieser außer Ruf- oder Hörweite ist, so dass er nicht mehr 

zurückgerufen werden kann;
•	 wenn der Hund zwar in Ruf- und Hörweite ist, er aber einen 

Rückruf nicht sofort befolgt;
•	 wenn der Hund in Ruf- und Hörweite ist, die Aufsichtsperson 

sich aber nicht um ihn kümmert;
•	 wenn der Hund sich der Sicht entzogen hat und die Aufsichts-

person ihn nicht umgehend zurückruft oder der Hund dem 
Rückruf nicht sofort folgt.

 
Wildschweine können eine Gefahr für den Hund darstellen, be-
sonders wenn es hierbei um ein Muttertier handelt, welches den 
Nachwuchs verteidigt. Dies kann für einen Hund durchaus auch 
tödlich enden. Da in vielen Teilen des Landkreises vermehrte Fälle 
von Räude (bei Füchsen und Wildschweinen) bestätigt sind, wei-
sen wir auch hier nochmals auf die erhebliche Ansteckungsgefahr 
für Hunde hin.

Zum Schutz des Wildes und zur Vermeidung möglicher gefähr-
licher Situationen für Ihren Hund, bitten wir Sie um unbedingte 
Einhaltung der o. g. Vorgaben. Angezeigte und belegte Verstöße 
werden mit einem Bußgeld i. H. v. mindestens 200 Euro geahndet.

Für Rückfragen steht Ihnen das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald als untere Jagdbehörde unter der Nummer   
0761 2187-3817 gerne zur Verfügung.
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TIPPS:
•	 Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe Renditen mit 

wenig Risiko.
•	 Informieren Sie sich genau über die Trading-Plattform, bevor Sie 

sich anmelden oder Geld überweisen.
•	 Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. 
•	 Geben Sie keine sensiblen Daten, wie z. B. Zugangsdaten zum On-

line-Banking oder zum Depot, preis.
•	 Geben Sie keiner fremden Person einen Remote-Zugang zu Ihrem 

Rechner.
•	 Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale Baden-Württem-

berg.
•	 Geben Sie den Namen Ihres/Ihrer Internetbekanntschaft mit dem 

Zusatz "Scammer" beispielsweise bei Google ein. Die Suchma-
schine kann in vielen Fällen einen Verdacht bestätigen.

 
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Hilfe von Haus zu Haus

„Lebensqualität durch Nähe“
Ihre Nachbarschaftshilfe an der Oberen Möhlin
Unser Angebot für Sie:
Unbürokratische Hilfen z. B.
•	 Entlastung und Unterstützung von Familien
•	 Betreuung Ihrer Angehörigen, damit Sie etwas freie Zeit für Sich 

haben
•	 Begleitung zum Einkaufen, zum Arzt oder beim Spaziergang
 
Unsere Öffnungszeiten:
täglich von 09:00 bis 12:00 Uhr
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag in Bollschweil im Pfarr-
haus; Donnerstag in Ehrenkirchen im Rathaus (Zi. 1.9)

Tel. 07633 4065813
hilfe@obere-moehlin.de
www.obere-moehlin.de

SOS Hilfe für Familien e. V.

...hilft allen schwangeren Frauen, alleinerziehenden Müttern/Vä-
tern, sowie Familien, die sich in einer schwierigen Lage befinden. Wir 
bieten neben lösungsorientierten Gesprächen: Schwangerschafts-
bedarf, Erstausstattung etc. und Kleidung/Spiele/Bücher für Kinder 
bis zum Alter von ca. 12 Jahren. Termine nach Vereinbarung! 
 
Kleiderstube Norsingen: Tel. 0160 5520293
Kontakt für Ehrenkirchen: S. Vonderstraß, Tel. 07633 83424
 
Kleider/Spenden nehmen wir gerne entgegen und freuen uns sehr, 
wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren wollen! Rufen sie uns an.

Neuanmeldungen für das Kindergartenjahr 
2025/2026
Liebe Eltern, 
bitte denken Sie daran, dass die Neuanmeldungen für das Kinder-
gartenjahr 2025/2026 bis spätestens 28.02.2025 digital über das 
Portal „Little Bird“ vorliegen müssen (gilt nicht für die Kinderkrippe 
– hier sind das ganze Jahr Anfragen über das Portal möglich)!
 
Das Portal finden Sie über die Homepage der Gemeinde unter www.
ehrenkirchen.de/bildung-kinderbetreuung/kinderbetreuung. 
Unter dem Reiter „Alles rund um die Anmeldung zu den gemein-
deeigenen Betreuungsangeboten (Little Bird)“ finden Sie den Link 
zum Portal und erhalten auch Informationen zu den buchbaren Be-
treuungszeiten. Über das Portal ist es zusätzlich möglich, sich unver-
bindlich über die in kommunaler Trägerschaft geführten Krippen- 
und Kindertagesstätten, deren Öffnungszeiten und pädagogischen 
Angebote zu informieren.
 
Nach einmaliger personalisierter Registrierung und Anmeldung im 
Portal „Little Bird“ können Sie direkt online und ganz bequem vom 
PC oder einem mobilen Endgerät aus, die Anmeldung Ihres Kindes/
Ihrer Kinder in einer Betreuungsstätte vornehmen.
 
Zugriff auf Ihre Daten haben dabei jeweils nur Sie, die aktuelle bzw. 
angefragte Einrichtung, sowie das Rathaus. Sofern Sie in der Vergan-
genheit bereits eine Anfrage über das Portal vorgenommen haben, 
ist eine nochmalige Registrierung nicht notwendig. Sie benutzen 
dann die Ihnen bekannten Zugangsdaten.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

KINDERBETREUUNG
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Nach Ablauf des Stichtages erhalten Sie spätestens Ende April eine 
Einladung zu einem persönlichen Gesprächstermin in der von Ihnen 
angefragten Einrichtung. Der wichtige persönliche Kontakt soll 
durch die digitale Anmeldung nicht verloren gehen. Im Anschluss 
daran bekommen Sie ein Betreuungsplatzangebot, welches Sie in-
nerhalb einer Frist annehmen oder ablehnen können. Nur durch die 
Annahme erhalten Sie eine Platzzusage. Bei einer Ablehnung Ihrer-
seits erlischt die Anfrage und Sie haben die Möglichkeit, sich ander-
weitig auf die Suche zu begeben. Je nach Anmeldezahlen können 
Plätze für besondere Betreuungsangebote (z. B. Ganztagsbetreu-
ung) nicht garantiert werden.
 
Weitere Fragen zum Ablauf der Anmelderunde beantwortet Ihnen 
gerne Frau Ulrike Hildenbrand, Tel. 07633 804-73, Hauptamt.

SCHULEN

Kreisgymnasium Bad Krozingen
Liebe Grundschüler:innen der Klassen 4, liebe Eltern, 
wir möchten Euch und Sie auf folgende Informationsveranstaltun-
gen aufmerksam machen:
 
Für Eltern: Am Mittwoch, 05.02.2025, ab 18 Uhr findet unser Infor-
mationsabend statt. In der Aula des Kreisgymnasiums Bad Krozin-
gen stellt die Schulleitung das KGBK vor und steht für alle Fragen 
zum Schulstart ab Klasse 5 zur Verfügung.
 
Für Grundschüler:innen und Eltern: Am Samstag, 08.02.2025, fin-
det von 9-12 Uhr (Einlass ab 8:45 Uhr, Programmbeginn ab 9 Uhr) 
unser Tag der offenen Tür statt. Auf dem Programm stehen Schul-
hausführungen mit Schüler:innen vom KGBK, Schnupperunterricht 
für Viertklässler:innen, eine Schnitzeljagd unserer SMV - es gibt fri-
sche Waffeln und vieles Weitere mehr.
 
Darüber hinaus können Sie für diesen Tag auch einen Termin zum 
Beratungsgespräch vereinbaren, wenn Sie hinsichtlich der Schulart 
noch Beratungsbedarf haben oder Ihr Kind besondere Vorausset-
zungen (beispielsweise Hochbegabung, Schulbegleitung, besonde-
rer Förderbedarf o. ä.) mitbringt, die bei der Planung des Schulstarts 
berücksichtigt werden sollten. Wir möchten jedem Kind, das zu uns 
kommt, in Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern einen guten Start 
ermöglichen.
 
Wir freuen uns auf Euren und Ihren Besuch!
 
Weitere Infos: www.kgbk.de
Anmeldungen für Schulhausführungen, Schnupperunterricht, Bera-
tungsgespräche: Tel. 07633 958020

Informationsveranstaltungen und  
Anmeldung am Faust-Gymnasium für das 
Schuljahr 2025/26
Am Montag, den 13. Januar 2025, begrüßt die Schulleitung des 
Faust-Gymnasiums Staufen um 19:00 Uhr alle Interessierten zu einer 
Online-Vorstellung der Schule. Schwerpunkte des Abends sind Bil-
dungsmöglichkeiten, fachliche Profile, Fördermöglichkeiten sowie 
Konzepte des Sozialen Lernens. Für die Teilnahme ist eine Anmel-
dung über die Homepage der Schule (https://faust-gymnasium.de) 
erforderlich.
 
Am Samstag, den 25. Januar 2025 begrüßen wir um 09:30 Uhr alle 
Interessierten zu einem Tag der Offenen Tür unter dem Motto 
„Wir sind Faust!“. Die Veranstaltung beginnt mit einigen zentralen 

Informationen in der Aula. Danach erhalten die Kinder an vier Mit-
machstationen (Englisch, Naturwissenschaften, Musik und Theater, 
Sport) einen kleinen Einblick in den Unterricht und die Räumlichkei-
ten des Faust-Gymnasiums. Eltern können unterdessen verschiede-
ne Angebote wie eine Hausführung wahrnehmen oder das persön-
liche Gespräch mit Lehrkräften an einer Vielzahl von Infoständen 
suchen. 
 
Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen erfolgt in Ba-
den-Württemberg einheitlich vom 10. bis 13. März 2025. Detaillierte 
Informationen zur Anmeldung am Faust-Gymnasium (Terminverga-
be, erforderliche Unterlagen usw.) finden Sie auf unserer Homepage 
(https://faust-gymnasium.de).
 
Für spezifische Fragen, die sich am besten in einem Einzelgespräch 
klären lassen, vereinbaren Sie bitte über das Sekretariat (Tel. 07633 
958000) einen Termin mit der stellvertretenden Schulleiterin Ulrike 
Selz. Inhalte des Gesprächs könnten etwa sein: Details zu Fremd-
sprachen bzw. Schulprofilen oder individuelle Bedürfnisse der Kin-
der (z. B. besondere Begabung, Fragen der Inklusion, Unterstützung 
in Deutsch als Zweitsprache).  
 
Jürgen Gutgsell
Schulleiter

FLÜCHTLINGE

Sprechstunde Asyl
Faouzi Saidani und Johannes Nuß sind zuständig für die individuelle 
Beratung und Begleitung von Geflüchteten in der Anschlussunter-
bringung in Ehrenkirchen sowie für die Begleitung des Helferkreises 
und der Pat*innen.
Die Sprechstunden finden nach vorheriger Terminabsprache mon-
tags (bei Bedarf) von 16:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 10:00 bis 
12:00 Uhr im Erdgeschoss des Rathauses in Ehrenkirchen statt. Termi-
ne außerhalb der Sprechstunde sind nach Vereinbarung möglich.
 
Herr Saidani ist mittwochs und freitags wie folgt zu erreichen:
Faouzi.Saidani@caritas-bh.de, Tel. 0159 04663471.
 
Bitte vereinbaren Sie zwingend einen Termin.

UMWELT

Weihnachtsbaumsammlung
Die SpVgg. Ehrenkirchen e. V. wird am 
11.01.2025 ab 8:00 Uhr die Weihnachtsbäu-
me einsammeln. 

Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, 
dass Ihr Baum
•	 rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsamm-

ler gut sichtbar bereit gestellt wird und
•	 vollständig abdekoriert ist.
 
Der Verein ist angewiesen, nicht vollständig abgeschmückte Bäume 
stehen zu lassen. Diese Bäume sind vom Eigentümer selbst zu ent-
sorgen oder können bei einer Grünschnitt-Annahmestelle der ALB 
sauber abgegeben werden. 

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an:
Abfallberatung des Landkreises Tel. 0761 2187-9707
www.breisgau-hochschwarzwald.de
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Viele Menschen schütten ihre 
abgelaufenen oder nicht ver-
brauchten Medikamente in die 
Toilette oder in den Ausguss 
des Spülbeckens – bei flüssigen 
Arzneimitteln tut das Umfragen 
zufolge fast jeder Zweite.

Die Kläranlagen in Deutschland 
sind technisch hervorragend 
ausgerüstet. 

Allerdings können sie nicht alle Inhaltsstoffe von Medikamenten aus 
dem Abwasser filtern. Einige Wirkstoffe von Medikamenten wurden 
in den letzten Jahren in Oberflächengewässern wie Bächen, Flüssen 
oder Seen festgestellt. Jede Tablette oder jeder Tropfen Arznei, die 
nicht ins Abwasser gelangen, entlasten unsere Umwelt erheblich.
 
Medikamente können auf drei verschiedene Arten entsorgt 
werden: 
1. im Restmüll, er wird vollständig verbrannt.
2. bei Apotheken, falls diese diesen Service anbieten.
3. bei Schadstoffsammelstellen.

LANDWIRTSCHAFT

Winzerkreis Batzenberg-Schönberg
Die Winzerkreisversammlung 2025 findet am Mittwoch, den 15. Ja-
nuar 2025, um 19:00 Uhr in der Winzergenossenschaft Wolfenweiler 
statt.
 
Thema: Pflanzenschutz 2025
Vortrag über Peronospora, Oidium, Amerikanische Rebenzikade 
sowie aktuelle weinbauliche Informationen. Referent: Joscha Matt-
müller, Weinbauberater Markgräflerland. 

Die Winzerkreisversammlung wird als Fortbildungsmaßnahme zum 
Sachkundenachweis anerkannt. Bitte deshalb den Sachkundeaus-
weis (Scheckkarte) zur Veranstaltung mitbringen. 

Alle Winzer/innen sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Sachkundefortbildung Pflanzenschutz
Das Landwirtschaftsamt Breisgau-Hochschwarzwald bietet drei 
Veranstaltungen mit zwei Stunden Sachkundefortbildung gemäß 
§ 9 Abs. 4 PflSchG an. Die Termine sind

•	 am Donnerstag, 16.01.2025, ab 18 Uhr in Tonis Tenne, Rotlaubst-
raße 1 in Eschbach,

•	 am Montag, 20.01.2025, ab 19:30 Uhr im Alemannenhof, Weber-
straße 10 in Schallstadt-Mengen

•	 und am Donnerstag, 30.01.2025, ab 19:30 Uhr online.

Die Fortbildung Sachkunde Pflanzenschutz beinhaltet u. a. die 
Themen Rechtsgrundlagen, Integrierter Pflanzenschutz, Schadur-
sachen, und Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Für die On-
line-Veranstaltung ist eine Anmeldung bis spätestens 29.01.2025 
erforderlich. Die Anmeldung sowie weitere Informationen fin-
den Sie auf der Landwirtschafts-Homepage des Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald unter folgendem Link:
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hoch-
schwarzwald/Start/Wirtschaft+_+Mobilitaet/Landwirtschaft.html

VERSCHIEDENES

Tauschring Ehrenkirchen

geboten - gesucht - gefunden
Wir sind Frauen und Männer aus Ehrenkirchen und Umgebung und 
bieten unsere Talente im Tauschring an, um uns gegenseitig den 
Alltag zu erleichtern. Diese Nachbarschaftshilfe auf Gegenseitigkeit 
setzt keine offizielle Qualifikation voraus, ist unregelmäßig, gering-
fügig und unentgeltlich. Die aufgewendete Zeit wird von jeder an-
gebotenen Tätigkeit in Talenten abgerechnet. Dabei ist jede Leis-
tung gleich viel wert, Materialkosten werden in Euro ersetzt.
Wir sind eigenständig, selbstorganisiert und treffen uns jeweils am 
20. eines Monats, unabhängig vom Wochentag im Agendaraum des 
Rathauses Ehrenkirchen um 15:00 Uhr. Abweichungen sind möglich, 
wenn wir z. B. ein Sommerfest  veranstalten oder zusammen essen 
gehen.
 
Interessierte sind herzlich willkommen.
 
Kontakt unter Tel. 07633 9217988 oder mobil 0171 1445928
Flyer liegen im Foyer des Rathauses aus.

KIRCHENNACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde  
Batzenberg - Obere Möhlin

Pfarrer Lukas Wehrle
Herrenstr. 2, 79238 Ehrenkirchen, 
Tel.: 07633 94249-10, Fax: 07633 94249-19
Pfarrbüro Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 10 - 12 Uhr
Dienstag: 14 - 18 Uhr; Freitag: 14- 17 Uhr
Homepage: www.kath-bom.de 
Pfarrbrief per E-Mail: www.kath-bom.de/pfarrbriefabo

Ehrenstetten, St. Georg
Mittwoch, 15.01.
07:40 Uhr Schülergottesdienst
Sonntag, 19.01.
10:30 Uhr Hl. Messe

Kirchhofen, Mariä Himmelfahrt
Samstag, 11.01.
 9:00 Uhr Wallfahrtsmesse
Sonntag, 12.01.
  9:00 Uhr Hl. Messe

Ausgabestellen für die Restmüllsäcke 
(schwarz)
Schreibwaren Tessmann
Jengerstraße 4, 79238 Ehrenkirchen-Kirchhofen
 
REWE-Markt
Im Hägle 2, 79238 Ehrenkirchen-Norsingen
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Dienstag, 14.01.
15:45 Uhr Wortgottesdienst im PSH
Donnerstag, 16.01.
18:00 Uhr Anbetung
19:00 Uhr Hl. Messe

Norsingen, St. Gallus
Samstag, 11.01.
18:30 Uhr Vorabendmesse

Offnadingen, Hl. Kreuz
Mittwoch, 15.01.
19:00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 19.01.
09:45 Uhr Wort-Gottes-Feier
 
Scherzingen, St. Michael
Freitag, 17.01.
18:25 Uhr Rosenkranz
19:00 Uhr Hl. Messe
 
Firmweg 2025 – Achtung anmelden!
Für alle Firmandinnen und Firmanden finden im Januar die Willkom-
mensgespräche mit Anmeldung zum Firmweg statt. Bitte reservie-
re Dir Deinen Termin unter www.kath-bom.de/firmanmeldung! 
Firm-Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, den 9. Februar, um 
17:00 Uhr in Kirchhofen. Weitere Infos auch unter 
www.kath-bom.de/firmung

KFD Kirchhofen
Ökumenisches Friedensgebet ...wie immer zum Jahresanfang am 
17.01.2025 um 19 Uhr im Bernhardusheim in Kirchhofen, nicht wie 
geplant am 10.01.2025! Jeder ist herzlich eingeladen.
 
Bitte beachten! Die Liturgische Abendwanderung am 24.01.2025 
fällt leider aus
  
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und 
allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage 
(www.kath-bom.de) oder im Pfarrbrief.

Evangelische Kirchengemeinde 
Ehrenkirchen-Bollschweil

Evangelisches Pfarramt
Jengerstraße 9 - 79238 Ehrenkirchen
Pfarrer Andreas Guthmann
Tel.: 07633 7020  Telefax.: 07633 500 579
E-Mail: ekeb@kbz.ekiba.de  Internet: www.ekeb.de

Freitag, 10.01.
15:00-18:00 Uhr Treffpunkt Forum Eine Welt im Schloss in Kirchho-
fen, Schloßstraße 7

Samstag, 11.01.
08:00 Uhr Spirituelle Männermorgenwanderung - einmal Ölbergka-
pelle und zurück

Sonntag, 12.01., 1. Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Steffen Berninger
 
Dienstag, 14.01.
11:00-12:15 Uhr Ök. Bildungswerk: Gedächtnistraining
 
Donnerstag, 16.01.
19:30 Uhr Kirchenchorprobe

Freitag, 17.01.
15:00-18:00 Uhr Treffpunkt Forum Eine Welt im Schloss in Kirchho-
fen, Schloßstraße 7
 
Samstag, 18.01.
09:00-11:00 Uhr Frühstück für Frauen

Sonntag, 19.01.
10:00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Jobst Bösenecker
 
Das biblische Motto für die kommende Woche:
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. (Römer 8,14)
 
Liebe Grüße
Pfarrer Andreas Guthmann und Team

FEUERWEHR

FFW Ehrenkirchen
Januar 2025 

Fr, 10.01 19:30 Uhr H a u p t v e r s a m m -
lung Ehrenstetten

Feuerwehrhaus

So, 12.01 10:00 Uhr Treffen Alterskame-
raden

Feuerwehrhaus

Fr, 17.01 19:30 Uhr H a u p t v e r s a m m -
lung Gesamtwehr

Gemeindehaus 
Offnadingen

Mi, 22.01 20:00 Uhr Zug 2 Feuerwehrhaus

Do, 23.01 19:30 Uhr Grundlagenprobe Feuerwehrhaus

Di, 28.01  AÜA-Termin füba 
Gewerbepark

Mi, 29.01 20:00 Uhr Abtei lungsprobe 
Kirchhofen

Feuerwehrhaus

Mi, 29.01 20:00 Uhr Abtei lungsprobe 
Offnadingen

Feuerwehrhaus 
Offnadingen

 

Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Mitglieder der Einsatzabteilung und der Al-
tersmannschaft zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Ehrenkirchen am Freitag, den 17. Januar 2025, herzlich ein. Die 
Hauptversammlung findet im Gemeindehaus Offnadingen statt 
und beginnt um 19:30 Uhr.
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte

1. Kassenverwalter
2. Kassenprüfer mit Entlastung
3. Jugendfeuerwehr
4. Ausbildung
5. Kommandant

4. Aussprache zu den Berichten
5. Beförderungen
6. Verschiedenes
7. Ein kurzer Rückblick – 50 Jahre Feuerwehr Ehrenkirchen
8. Ansprachen und Ehrungen

1. Kreisbrandmeister
2. Kreisfeuerwehrverband
3. Bürgermeister

9. Schlusswort
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Jugendfeuerwehr Ehrenkirchen

Probentermine der Jugendfeuerwehr
mittwochs und donnerstags von 18:00 bis 19:30 Uhr
Interessierte Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse sind bei uns 
herzlich Willkommen und können jederzeit reinschnuppern.
 
Alle Infos rund um die Jugendfeuerwehr unter:
www.feuerwehr-ehrenkirchen.de
oder auf Instagram unter „Feuerwehr Ehrenkirchen“
E-Mail: jugend@feuerwehr-ehrenkirchen.de

ÖKUMENISCHES BILDUNGSWERK

Schneeschuhtour in den Hochvogesen
Unsere Schneeschuhtour in den Hochvogesen ist für Samstag, 
18. Januar 2025, von 8:30 bis 18:00 Uhr geplant. Treffpunkt an der 
Wendeschleife Jengerschule - wir bilden Fahrgemeinschaften. Ge-
bühr 17 Euro (ohne Schneeschuhe, Ausleihe 10 Euro). Anmeldung 
bis 11. Januar 2025 bei Roland Schmutz, Tel. 07633 50202.
 
Zurück in die Zukunft? Die US-Wahlen und deren Auswir-
kungen für Deutschland und Europa
Vortrag von Eric R. Schüler M.A. (Politikwissenschaftler an der Al-
bert-Ludwigs-Universität Freiburg) am Sonntag, 26. Januar 2025, 
um 19 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus. Gebühr: 5 Euro.
 
Nähere Angaben im Programmheft oder unter
www.bw-ehrenkirchen.de

VEREINE

Seniorengemeinschaft  
St. Georg Ehrenstetten

Einladung zum Seniorennachmittag am Donnerstag, den 23. Januar 
2025, um 14:00 Uhr im Georgsheim.

An diesem Nachmittag gibt es nach Kaffee und Kuchen Lichtbilder 
von unseren Veranstaltungen der vergangenen Jahre. Ganz inte-
ressant sind die Bilder der Anfangsjahre von 2009. Hier kann man 
sehen, dass etliche von damals nicht mehr unter uns sind. Zum Ab-
schluss wollen wir noch bei Musik und Gesang etwas gemütlich zu-
sammensitzen.

Auf ihr Kommen freut sich das Leitungsteam der Seniorengemein-
schaft St. Georg Ehrenstetten.

Seniorentreff Norsingen

Das Seniorenteam Norsingen wünscht Euch allen ein gutes und 
gesundes neues Jahr 2025. Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder 
viele gemeinsame Stunden und schöne Fahrten miteinander erle-
ben zu dürfen.
Zu unserem ersten Nachmittag laden wir Euch am Donnerstag, den 
16.01.2025 , 14:00 Uhr, recht herzlich ein.

Da die Anzahl unserer teilnehmenden Senioren immer geringer 
wird, werden wir diesen Nachmittag nicht in der St. Gallus-Halle ge-
stalten, sondern in den neuen Räumen im Pfarrhaus Norsingen.

Wir laden ein zu einem gemütlichen Begegnungsnachmittag mit 
Kaffee und Kuchen, diesmal ohne ein Vesper zum Abschluss. Be-
stimmt gibt es wieder viel Neues und Interessantes zu erzählen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch und grüßen herzlich.
 
Seniorenteam Norsingen

LandFrauenverband Südbaden
LandFrauenverein Ehrenkirchen

Herzliche Einladung zur Gesundheitsreihe
„Fit und vital in jedem Alter: Stoffwechsel, Blutzucker und ge-
sunde Wege zum Wohlfühlgewicht“
Ein vitaler Tag für deine Gesundheit 
Du möchtest fit und voller Energie durchs Leben gehen? Bei unse-
rem Gesundheitstag „Fit und vital in jedem Alter“ dreht sich alles um 
Stoffwechsel, Blutzucker und gesunde Wege zum Wohlfühlgewicht. 
Freu dich auf zwei inspirierende Vorträge von Sarah Brickmann (Ärz-
tin für  Allgemeinmedizin) und Susanne Ratzer (Präventions- und 
Gesundheitscoach), praktische Blutzuckermessungen und eine „be-
wegte Pause“ von und mit Elfi Sayer, die den Kreislauf in Schwung 
bringt.  Gönne dir diesen Tag für deine Gesundheit und lass dich 
motivieren, einfache Schritte für mehr Vitalität in deinen Alltag zu 
integrieren!
 
Wann: Samstag, 1. Februar 2025, 14:00 bis ca. 17:30 Uhr
Wo: Vereinsraum, Albertstraße 13, Ehrenkirchen
Gebühr:  10 €, 5 € für LF – Mitglieder, zuzüglich 5 € für Material 

und Verpflegung
Anmeldung: bis 27.01.2025 unter 
 landfrauen-ehrenkirchen@gmx.de
 
Die Veranstaltung wird im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerks des 
LandFrauenverbandes Südbaden e. V. durchgeführt. Herzlich eingela-
den sind auch Nicht-Mitglieder.
 
Herzliche Einladung zur Familien-Fackelwanderung
Wir laden alle Landfrauen herzlich ein zu einer winterlichen Fackel-
wanderung für die ganze Familie. Nach einer ca. 45 minütigen Wan-
derung erwartet euch am Zielort eine Stärkung am gemütlichen 
Lagerfeuer. Zurück geht es entweder zu Fuß oder in Fahrgemein-
schaften.
 
Wann: Freitag, 17. Januar 2025
 18:00 Uhr Treffpunkt am Vereinsraum!
  ACHTUNG: Bei schlechter Witterung wird die Veranstal-

tung verschoben auf Freitag, 24.01.2025
Anmeldung: bis Mittwoch, 15.01.2025 unter 
 landfrauen-ehrenkirchen@gmx.de
  (Bitte unter Angabe der Anzahl Kinder und Erwach-

sene und einer Telefonnummer).
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TTC Ehrenkirchen

Guten Start ins Jahr 2025 und neues Angebot beim TTC
Der TTC Ehrenkirchen wünscht allen seinen Mitgliedern, Gönnern 
und Freunden einen guten Start ins neue Jahr 2025 und einen er-
folgreichen Verlauf.
 
Zum Start ins neue Jahr möchte der TTC allen Freunden des Tisch-
tennissports ein neues Angebot unterbreiten: Wir gründen eine 
bunt gemischte Hobbyspielgruppe ohne Leistungsdruck und ohne 
regelmäßigen Spielbetrieb, einfach mit Spaß an der Bewegung für 
Jung und Alt und Spaß am Spiel.

Der beliebte und klassische Freizeitsport bereitet nicht nur Spaß 
und Freude, sondern Tischtennis hält auch fit bis ins hohe Alter. Man 
braucht nur entsprechende Sportkleidung – Schläger könnten am 
Anfang zur Verfügung gestellt werden. Näheres demnächst auch 
auf unserer Homepage www.ttcehrenkirchen.de.
 
Wer Interesse hat, kommt gerne zu den angegebenen Trainingszei-
ten der Erwachsenen in der Kirchberghalle vorbei oder meldet sich 
unter kontakt@ttcehrenkirchen.de
 
HAUSBRENNEREI STEIGER, Kirchhofen  präsentiert die Spiele im 
Aktivenbereich:
 
Herren I Kreisliga A
spielfrei
 
Herren II  Kreisliga B 
Dienstag, 14.01.2025, 19:30 Uhr
TTC Ehrenkirchen Il  -  SPVGG Untermünstertal
 
Der TTC Ehrenkirchen wird unterstützt von HAUSBRENNEREI STEI-
GER , Ehrenkirchen, im Seniorenbereich und von FAHRSCHULE 
FLIEGAUF, Ehrenkirchen, im Jugendbereich.

Wer Lust hat mit uns zu trainieren, besucht uns einfach zu den Trai-
ningszeiten: immer am Dienstag und Freitag von 18:00 bis 19:30 Uhr 
Jugendtraining und von 19:30 bis 21:30 Uhr Erwachsenentraining 
sowie Hobbyspielgruppe in der Kirchberghalle.
 
Mehr über unsere Werbepartner und uns findet man auf unserer 
Homepage auf www.ttcehrenkirchen.de

Wandersportfreunde  
Ehrenkirchen e. V.

Montags, 10:00 Uhr: „Spazieren in Gemeinschaft“
Treffpunkt ist die Schächerkapelle beim Gemeindezentrum. Geh-
zeit: ca. 2-2,5 Stunden, ca. 7-8 km, max. 100 Höhenmeter. Die Touren 
richten sich an Personen, die gemütlich in Gemeinschaft mit ande-
ren wandern möchten.
 
Donnerstags, ab September in der Regel um 10:00 Uhr*:
„Gut zu Fuß und zügig unterwegs“
Gehzeit: ca. 3-4 Stunden, ca. 11-13 km, bis zu 300 Höhenmeter. Treff-
punkt ist auch hier die Schächerkapelle beim Gemeindezentrum.
 
*Unsere Startzeit am Donnerstag passen wir bei Bedarf, abhängig 
von unserem Wanderziel, an die optimalen Verbindungen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an. Dadurch kann es teil-
weise zu deutlichen Abweichungen von unserer regulären Startzeit 
um 10:00 Uhr kommen. Gern informieren wir Sie jeweils 2 Tage vor 
dem Termin per E-Mail bzw. WhatsApp oder telefonisch über die ge-
plante Wanderroute und die konkrete Startzeit. Bei starkem Regen 
entfallen die Wanderungen.
 
Für die Aufnahme in den E-Mail-Verteiler senden Sie bitte eine E-Mail 
an: wandersportfreunde.ehrenkirchen@gmx.de oder wenden sich te-
lefonisch, auch bei Fragen, an Elisabeth Hiesl, Tel. 07633 8569.
 
Wir freuen uns jederzeit über neue Wanderkamerad*innen. Kom-
men Sie gerne mit!

des 
redaktionellen Teils
ENDE 



Suche baldmöglichst 2-3-Zi.-Wohnung auch Ortsteil
Bin Rentnerin, 63 J., NR, ruhig, finanziell abgesichert. Suche Woh-
nung im EG mit EBK, Terrasse oder kleinen Garten, Duschbad, 
WM 1.500,- Euro. Ich bringe meinen lieben, guterzogenen ruhi-
gen Hund Henry mit, Rasse Briard. Über ein passendes Angebot 
würde ich mich sehr freuen. Tel.: 0151 - 162 336 13

Wir freuen uns 
über eine zuverlässige, tüchtige, hauswirtschaftliche Unter-
stützung für unseren Seniorenhaushalt (85 + 87 J.). Mindes-
tens 3 x pro Woche für je 3-4 Std. in Ehrenkirchen-Kirchhofen.  
Selbstverständlich gute Bezahlung.   Tel. 0178 - 132 63 12

Pflegekraft sucht 1-2-Zi.-Wohnung  
in Bad Krozingen und Umgebung.

Tel. 0177 - 847 54 41

St. Ulrich auf 800 m Höhe 

4-Zimmer-EG-Wohnung
ca.133 m² Wfl., gr. Südwest-Balkon, Öl-Zentral-Heizung,  
renoviert 2023, Bezug 01.03. (oder früher), KM 900,- €
 + Stpl. 20,- €, +NK 200,- € v. pr.  •  Tel. 0170 92 38 376 

Suche Physio für Praxis im Münstertal
Arbeitszeit flexibel 

Tel. 07633 4647  |  E-Mail: physio-schweiger@gmx.de

KENNEN SIE 

SCHON UNSERE 

DRUCKEREI?

WIR DRUCKEN ALLES 

AUSSER GELD!


Fehlt Ihnen 

noch Ihr 
Plakat für 

diesen 
Rahmen?

Wir erstellen 
Ihnen gerne ein 
unverbindliches 

Angebot!

print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Bäckerei - Konditorei
Christian Schlecht

Herrenstraße 8 • Ehrenkirchen

Ab Mittwoch, den 15.01. sind wir wieder  
für Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten da.

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aktion zum Jahresbeginn: 
3 Anzeigen bezahlen

+ 1 kostenlos!

Starten Sie kraftvoll ins neue Jahr mit 
unserer beliebtesten Aktion für Ihre 

Werbeanzeigen! Für einen begrenzten 
Zeitraum erhalten Sie 4 Anzeigen zum 

Preis von 3 – das ist eine Anzeige 
völlig kostenlos!

Vorteile für Sie:
• Mehr Sichtbarkeit: Maximieren Sie Ihre Reichweite, 

ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis: Nutzen Sie die Gelegenheit, 
effektiv zu werben und gleichzeitig Ihr Budget zu 
schonen.

• Starker Jahresbeginn: Setzen Sie direkt ein Zei-
chen und starten Sie mit Ihren Angeboten, Events 
oder Kampagnen durch.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 3 Anzeigen in unserem System.

2. Erhalten Sie 1 weitere Anzeige kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 4 Anzeigen, 
die Ihre Zielgruppe erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 2 bis einschließlich KW 6

(03.01. bis 07.02.2025)

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder zur
Buchung direkt zu kontaktieren. 

Gemeinsam starten wir erfolgreich ins neue Jahr!

Unsere Aktionsbedingungen � nden Sie unter www.primo-stockach.de/aktionen



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes  
Gebiet Austräger (m/w/d):

Ehrenkirchen–Scherzingen - Bezirk 1133 –  
neuer Zusteller ab sofort

Im Kleinfeldele, Im Schanzacker, Lindenstr., Mengener Str.,  
Postgasse, St.-Michael-Str.

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.



SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch 
unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 


